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Antrag 24

Von Gemeinsam AUGE/UG -
Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen
zur 3. Vollversammlung der 17. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich
am 23.05.2025 

Verfall von Guthaben in Mitarbeiter*innenvorsorgekassen, die länger als 10 Jahre nicht zusammengeführt werden oder abgeholt werden.

Mitarbeiter*innenvorsorgekassen verwalten das Kapital, dass in der Abfertigung neu für die Mitarbeiter*innen zur Seite gelegt wird. Es gibt mehrere Mitarbeiter*innenvorsorgekassen. Das Unternehmen entscheidet, welche Kasse beauftragt wird. Beim Wechsel des Unternehmens geht dieser Anspruch nicht automatisch zur nächsten Vorsorgekasse mit, sondern eine Zusammenlegung muss von Beschäftigten extra beantragt werden. Bei häufigem Unternehmenswechsel, entstehen in vielen Vorsorgekassen kleine Beträge und bleiben dort oft liegen. Bei Beträgen unter 161,25€ gibt es nach 10 Jahren eine Verjährungsfrist und die Beiträge fallen den Vorsorgekassen zu. Viele Beschäftigte wissen nicht, dass eine Zusammenlegung möglich und wichtig wäre. Dadurch fallen sie um Beiträge um. Es sollte eine Verpflichtung für die Vorsorgekassen sein, diese Beträge nach einer gewissen Frist an die aktuelle Mitarbeitervorsorgekasse zur überweisen und die Kunden auch darüber zu informieren. 

Die Arbeiterkammer NÖ setzt sich für bessere Bedingungen bei den Mitarbeitervorsorgekassen ein und bemüht sich um eine gesetzliche Regelung der kundenorientierten Zusammenlegungen von Guthaben bei unterschiedlichen Mitarbeiter*innenvorsorgekassen.   
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